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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE C-74/98 

Artikel 17 Absatz 2 Unterabsatz 2 zweiter 
Gedankenstrich der Verordnung Nr. 
3665/87 über gemeinsame Durchführungs­
vorschriften für Ausfuhrerstattungen bei 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen, wonach 
ein Erzeugnis als in unverändertem Zu­
stand eingeführt gilt, wenn es vor seiner 
Einfuhr be- oder verarbeitet worden ist, 
sofern die Be-· oder Verarbeitung in dem 
Drittland erfolgt ist, in das alle aus dieser 
Verarbeitung hervorgegangenen Erzeugnis­
se eingeführt worden sind, ist dahin aus­
zulegen, daß die Vertragsstaaten der Charta 
des Kooperationsrates der Arabischen 
Golfstaaten im Fall einer Verarbeitung der 
Erzeugnisse vor der Erfüllung der Zoll­
förmlichkeiten in einem von ihnen und der 

anschließenden Ausfuhr in andere von ih­
nen nicht als ein einziges Drittland anzu­
sehen sind, in das alle aus dieser Verarbei­
tung hervorgegangenen Erzeugnisse einge­
führt wurden. 

Der Wortlaut dieser Vorschrift ist nämlich 
klar und unzweideutig, wenn er — im 
Singular — vom „Drittland, in das alle... 
Erzeugnisse eingeführt worden sind" 
spricht, um den Ort zu bezeichnen, an dem 
eine etwaige vorherige Verarbeitung statt­
finden kann, ohne daß dies zu einem Ver­
lust des Erstattungsanpruchs führt. 
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